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hof gegenüber spricht VO  b „EINISECN leichtfertigenz SE O
CO

Menschen“, die zuwellen ihren Spruch fällen; ohne die
Bücher gelesen _ aben, un die „„CINE offenkundige
<TasSse Unwahrheit“ vorbringen.Er beruft sich auf SEIN
Gewissen, das ihm nıcht erlaube, EIN® solche unwahre Be-
sründung anzuerkennen. Diese Begründung des Heiligen
Offizıums aber lautet „„qUu1a EITOTES quos Rev oct
Wiıttig Litteris tradıdıt, certe quıdem parte doctrinam
divyvino-catholicam fundıtus subvertunt CC

Der zıitierte Aufsatz der „Civ Catt CC SC  1e€ mıt den
Worten:

„Die beıden Bände des ‚.Lebens Jesu‘ enthalten Seiten,
dıe uUunNnSs tief ergreifen.

Und doch ist das (1anze eln Schaden, CLn schwerer
Schaden Die überall verstreuten Irrtümer machen dıie
Lektüre gefährlich un vergiftet,. Man verliert dabel be-
trächtlich Achtung und Liebe für den Erlöser. Man
verhert dabel 1e1 VO  —; der der iırche, iıhrer Machtvoll-
kommenheit und iıhrer Lehre seschuldeten Ehrfurcht
Man verliert dabei DUr csechr die Furcht VOT der Sunde
und dıie Entschlossenheit un Beständigkeıit die
(ırunde un Ursachen der Sunde selbst CS

ögen alle, die siıch den Schriften Wiıttigs einst
rIreut un inshbesondere „SCHIEC geistlichen nd weltlichen
Freunde Bayern un Schlesien“> mıiıt denenJE och
„„den Wortlaut SeINeES . Protestes beraten wollte  c 5 ıhm
die nader Erleuchtung erflehen, daß Irrtümer
mıiıt aufrichtiger emu erkennt und siıch VOTL der heıli-
genden Zucht der Wahrheıit beugt, WIEC das einst. auch
Montalembert getan hat!

FId Uund Bedeufung FÜr U3 heutige
Von Dr ur Oskar eister, GrTaz

Idıie chrıistliche OTa stellt den Eıd als AnrufungGottes, als Akt der Gottesverehrung, hoch, daß S1e
aicht u  —$ eineid und Eidbruch, sondern en 11
nökigen Eıd, en Eıd unwichtigen Dıngen verbietet. -

Das Kirchenrecht faßt Meine1d und Eıdbruch aqals
religiöse Delıkte auf, dıe den Glauben ott und die.
Ehrfurcht <  (038 ihm erschüttern un das relig1iös-sıttlicheKmpfinden der Gläubigen ufs schwerste verletzen: (Kıch-
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männ‚ Lehrbuch des Kirchenrecfiteé). ntier Strafsanktion
STLEe der gerichtliche —wıe außergerichtliche ‚.Meineld, be-
ziehungsweılse Eıdbruch

uch das weltliche eC hbefaßt sich mıt
Gegenstande eingehend, ındem falschen FEıd als he-
sonders schweres Verbrechen verfolgt, indem weıters
en Fıd als prozessuales Mıttel ZUT Wahrheitsfindung VOILI-
schreıibt. Man lese dıe zahlreichen Stellen des Sachsen-
spiegels (um 1250 entsfanden) urch, ıIn denen der Eıd
erwähnt wıird Man denke dıe Urfehde! Solch große
Bedeutung mu eine Zeıt dem ıde beiılegen, die nıcht
dıe acht a  B; den einzelnen ZUT Rücksichtnahme qauf
gesellschaftlıche Ordnung zwıingen, geschah denn
Aurch se1ine freiwıllige, mıiıt nrufung Gottes begründete
und bekräftigte Unterwerfung, dıe anderseıts auch keın
festgefügtes und mıt allen Möglichkeıiten der Wahrheits-
Iindung ausgestattetes Gerichtswesen kannte Und er
jene Zeıt, daß iıhre Söhne TOLZ dieser Schwäche der irdı-
schen a e1inNn VOT ott abgegebenes Versprechen wert
und heilıg hielten

Das eC hat.ursprünglıch Delıkte, die als unmittel-
are Beleidigungen (rottes galten, Gotteslästerung, Ahbfall
u besonders strenge geahnde un demgemäß auch
Meineı1d und Eıdbruch qals arge UÜbeltat angesehen. Die
peiınliche Gerichtsordnung Kaıiser arls- V., die „Carolina”
(1533) nennt den gerichtlichen Meine1d nd den Bruch
beschworener Urfehde unmittelbar hınter der Gottes-
lästerung.

Noch richtıgCT un vollständiger erfaßt dıe Kriminal-
ordnung der Kailiserıin Marıa Theresıa, die sogenannte
Therestana VO Jahre 17658. den Tathestand SeTeS
en  es S1e rel nıcht en Memıneı1d, worunter uch
Euıdbruch verstanden SE unter die Religionsverbrechen
e1IN, S1e rklärt ıhn nıcht nur ohne Unterschied., oh
gerichthich oder außergerichtlich geleıistet wurde, qls stra{f-
bar, sondern bringt auch 1m Wortlaute eindeutig Z

USdTUCK, daß WIr ein relig1öses Vergehen VOT uns haben.
S1e nennt nämlıch 1M inklang mıt der richtigen,
kırchlichen Te denjenigen meinel1dig, der yissentlich
und betrügerischerweise (x0lt Leugen einer unwahren
Sache anführt und sagt_ kurz nd klar „„Der Meine1l1d ist
eıne Art ON Gotteslästerung. ”

)as Strafgesetzbuch, as JOSef I1 1m Tre
veröffentlichte, hat diese W1€e manche andere uge Be-
stimmung aufgegeben. 1dıie Aufklärung xonnte ja nıcht
anders, qls das Wort ,1130triigel'isch“ lediglich quf das NOr
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hältnıs von e  Men\sch }  Zu Mensch beziehen; schließHch
1e13 man die übrigen erkmale, dıe auf den religı1ösen
Inhalt unNnseTrTesSs Delıktes hinweilsen, überhaupt Ttfallen und
heute en WITr einen Zwitter: WITr sehen den Meineı1d
als ein rein „weltlich Dıing" Aa ordern aber OcCcN als VOILI-
nehmstes ıttel der Wahrheitserinnerung und Wahrheits-
bekräftigung die Gerichtsparteien auf, „„ZU Gott, dem AH*
mächtigen un Allwissenden“ einen reinen Eıd ZU schwö-

qls eıne einfache. Es WAar eın besonders heller (zeistes-
LeN un ahnden eıne beschworene alsche Aussage strenger
strahl der Aufklärung, unter dem diese Lehre Wurzel
getrieben hat, und gew1ß wären uUuNSEeEIEN LZeitgenossen viele
Zweiıftel un Wiıdrıgkeıten erspart geblieben, WE INall
die schlichte Begriffsbestimmung des Meineildes, w1e S1e
dıe Theresiana gab, im Gesetzbuch gelassen a  : wobhel
CS immerhın möglıch SEWESEN wäre, den gerichtlichen
Falscheıd hesonders strenge ahnden Der Umstand,
daß Gesetz oleich den meılsten ausländischen Vor-
schrıften dıie Begriffsbestimmung des Wortes schuldig
bleibt, bıldet keinen seiner Vorzüge. Das (‚esetz weicht
einer grundsätzlichen Festlegung aus und verschuldet da-
durch dıe VO  —_ u1lSs bereıts gestreiften Unklarheıten, dıe
heute schlier ON Tag Jag mehr seiıne Handhabung
erschweren. Es sSe1l nochmals daran erinnert, daß sich der
Rıchter nıcht bloß mıt dem alschen ıde befassen muß,
daß vielmehr der gerichtliche KEıd schlechthın im bürger-
lichen W1e 1mM Strafrechte oft und o1it un nıcht selten dentscheidender Stelle geleıistet werden muß.

Der Umstand, daß 180021  —_ 1m ıde auch eıne Einrich-
Lung des göttlıchen echtes sah, nat iıhn ange Zeıt In
en Mittelpunkt wıissenschaftlıchen Forschens stellt Ich
erinnere 1er die Arbeiten meines. Namens etters. des
Kriminalisten Dr Meıister, der seıt 17992 der da-
malıgen Universıtät Frankfurt Oder wirkte Die
relig1öse Auffassung des Eiuldes entspricht unzweifelhaft
auch dem natürlichen mpfinden. In den Zeilen, dıie der
protestantische Prediger Fuhrmann seinem Schüler, dem
bekannten ‚Aspar Hauser, wıdmet, findet sıch eın deut-
licher 1nwels. aspar Hauser. dessen Lebensrätsel bıs
heute N1C gelöst ıst, verlebte dıe ersten re sEeINES
Lebens 1m Kerker nd kam erst 1585285 unter Menschen.:
Man heß ıhm eine ausgezeichnete Erziehung angedeıhen
nd konnte dabe1 beobachten, wW1e es WITL. WE ein
begabter Erwachsener die Kenntnisse erwerhen muß, dıe
Menschen mı1ıt regelmäßıgem Lebenslaufe sonst schon als

Kin‘der gewinnen. Jieser der Kultur u nverbil.dq’ie_



106

.f üngling spräch sich ach Fuhrm ns Berichte heı1ı Be-
sprechung des zweiten (‚ebotes besonders STAr un ent-
rüstet Menschen aus, die einen falschen Eıd schwö-
reh oder eine eidliche Versicherung oder Zusage brechen.
Solche, meınte CI, könne 11a  — Sar nıcht ıar genug strafen.
aCc dem Sammelwerke ON Hermann Pıes „Kaspar
Hauser“, Verlag Robert Lutz, Stuttgart.) el urteilte
der Jüngling 1im allgemeinen ber menschl
milde un nachsichtig.

iche Schwächen
Hıer hat sich eute v1eles ; geähdert; Unser öster-

reichisches Strafigesetz 201, Lt a) erblickt 1m gericht-
Llichen Meine1d keıin relig1öses Delikt mehr, sondern bloß
einen Unterfall des Betruges, qalso eın Vermögensdelıkt.

außergerichtlicher Meine1d nd Eıdbruch strafbar ISe
äßt sich allgemeın überhaupt nıcht beantworten. Es an
VO en Begleitumständen ab, ob eınen Betrug be-
gründet. Eine Erpressung lıegt. umgekehrt dort VOr, WO
etwa eın W ucherer einem Menschen, dem der Bruch eines
Ehrenwortes oder es dienstliche Nachteile bringt, a1so
namentlich einem Offizıer oder öffentlichen Beamten,
Darlehen g1ıbt, sich cdıe Rückzahlung qauf die geschilderte
Art feierlich versprechen 1äßt und dann mıiıt der Anzeıge
ro wenn der E  S chuldnerIn Verzug omm (Kadetten-
wucher).

Seit auch 1e Réchtswissenéch.'aft den kahlen Mate-
rialiısmus un Positivismus überwunden. hat, w1ıssen WIr,
daß jedem uten Gesetze eın philosophischer Leitgedanke
innewohnt, und dal verhängnisvoll ist, einzelne Vor-
schriften anzuwenden oder auch auszuwechseln, hne
dahbeli jener gelstigen Grundlagen zu achten, die sıe
zusammenhalten wWw1e das Felsstück dıe einzelnen Kristalle
e1iner kostbaren IIruse. nd nın namhafte Rıchter auf
Qroße Mißstände verwelsen, die dem gerichtlichen ıde
ZULC Zeıt anhaften, WITr gegenwärtig eine unerquick-
1C Zerfahrenheit ıIn der Handhabung und Auffassung
dieses Beweismittels wahrnehmen, S spielt gew1ß as all-
gemeine Sınken der Sittlichkeit un des Pflichtgefühles
mıt- hereıin; abher uch die atsache, daß Ina  en auf dıe
Leitgedanken des Gesetzes vergaß, ındem man as Re-
ligionsdelıkt der staatlıchen Rechtspflege möglichst
herausdrängte, aber dabel doch den Eıd beibehält und,.
se1iner religıösen Wurzel beraubt, gew1ıssermaßen ın der
U hängen äaßt Man erkennt den Eıd nıcht mehr als
religiöses Delikt, man erkennt relig1iöse Delikte überhaupt
N1IC mehr an, aber doch soll der Zeuge oder die Parteı
auf richterliches ’ Ggheiß bei Go(i échwören‚ die Wahrheit
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Z Sagell,u gewärtig Strafé; wenn er, Gotfes Namenmißbrauchend, falsches Zeugnis ablegt.
Z öster'reichi—Leider geht uch der eue Entwur

schen un deutschen Straigesetze auf cieser schiefen ahn
weıter un faßt den Eıd formal wW1e€e irgend eiıne andere
Prozeßanstalt auf Er wıiıdmet ZWAarTr dem Meine1d un der
falschen Aussage einen eigenen Abschnitt w1e eiınst die
Theresiana un Jäßt dieses Delıkt N1C untier en
Betrugsverbrechen untergehen; aber diese Aussonderung
geht N1IC auft den religı1ösen Deliktsinhalt zurück, sondern
hbloß auf dıe Eigenart der Wahrheitsangabe als-eines ge-
richtlichen Bewels- oder Bekräftigungsmittels. Demgemäß
wıill der Entwurf 1Ur den bel einer Behörde geleisteten
Falscheid ahnden un stellt ihn mıt der Versicherung Al

Eıdesstatt, ja mıt der alschen unbeeideten Aussage
1E Es kennzeichnet den Formalısmus un dıe
Oberflächlichkeit dieser Vorschrift, daß alsche Aussage,
ja Meineı1d nur dann strafbar sein sollen, WENN S1e
VOL einer Behörde abgegeben wurden, die ZUL ntgegen-
nahme solcher Beweismittel zuständiıg ist. Irılit diese
Voraussetzung nicht Z ann bleibt der Meıline1d straflos.

Die neue. Vorschrift bezweckt, das Geltungsgebiet der
Strafsanktion erweıtern un che Streitfrage, oh auch
alsSscCche Aussage, che anderer Stelle _ als VOr  Gericht
stattfand, strafbar mache,- bejahen. Wır können aher
ruhlig Sagen, daß der vorgeschobene Wall der Rechts-
sicherheit aut Flugsand gebaut ist, daß dıe Rechtssicher-
heıt Nn durch eın Zurückgreiten auf das relig1öse Wesen
dieser Wahrheitsbekräftigung gemehrt werden kann. Frei-
iıch vermag der Gesetzgeber alleınm das Ziel N1ıC Z g_
wınnen, wenn dem Volke das Verständnis dieser. Fın-
richtung verdunkelt ist Alleın deshalb dürfen W1Tr niıcht
dürren Materialismus dort wuchern assen, siıch einstens
ernstes, kräftiges „eben verzweıgte und ott sel ank
hıs eute och manch gesunden Schoß emportreibt.

Wie tief die Achtung VOL dem ıde .und amı VOr
dem Pflichtgefühl gesunken ist, zeigt eın Zeitungsbericht
über cdie Wiener Gerichtsverhandlung, dıe A f NO0-
vember 1927 gegen einige Missetäter des Juli statt-
gefunden hatte Hier handelte sıch nıcht nur ium Zeugen,
sondernSun chöffen, also uım Amtsträger, Olks-
richter. Die CNolen haben aut Gesetzes, nachdem iıhnen
der Vorsitzende die Eidesformel vorgesagt hat,; qnt-
worten: „ 50 wahr mMI1r ott helfe !‘“ Das Religionsbekenntnis
der Schöffen macht hiebel keinen Unterschied. Nur solche.,
ile keiner ReligioAnsge&s‘e>lls'chaf‘tf angelyx'ören qd61‘ deren: Be-
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kenntniıs die Kidesleistung untersagt werden durch Hand-
schlag verpflichtet ($ 240a Strafprozeßordnung). Be1l der
erwähnten Verhandlung erklärten sich nıcht WEN1ISET als
sechs der Beeidenden für konfessionslos, che übrigen
sprachen die Eıdesformel undeutlich ach un unter-
1eßen das Heben des Schwurfingers, daß der Riıichter
S16 nochmals schwören lassen mußte! Selbstverständlich
hat ann das Schöffengericht dıe Angeklagten TOLZ klarer
Schuldbeweise ireigesprochen un amı glänzen e1-

WICSECN, daß Vertfall derEkudestreue uch Vertall der Rechts-
pflege edeute

Eın anderes Beispielder Begriffsverwirrung, die selhst
den Gesetzgeber beherrscht, gıbt Unıiv.-Prof Lautner 11}
SC1INEIN uc (‚eltendes und künftiges Angestellten-
vertragsrecht” Verlag Ulrich Moser, (Gıraz Danach
erklären manche Staaten dıe sogenannte We  EeIWwWerDSs-
Abrede (das Versprechen, daß e1in Arbeıtnehmer nach MT
lassen des IDhenstes keinen Konkurrenzbetrie E1N-
treten wird), annn als unwirksam, ‚„„WCNI siıch der Arbeıt-
geber dıe Erfüllung au} Ehrenwort oder unter ähnlıchen
Versicherungen versprechen WeR. I)as einfache Versprechen
1st. qlso gültıg, das bekräftigte dagegen wertlos! er kann
ıe „Umwertung er erte N1IC gehen! Lautner sagtl
mı1t eCc daß doch der ehrenwörtlichen Zusicherung
keine rechtlıch erhehliche Bedeutung qauf dıe Gültigkeit
oder Ungültigkeıt Abrede ZUgEMESSC werden kann
un verweIlst darauft daß die Vorschrift dıe ber dem
österreichischen Arbeıterrechte rem 1ST. besonders wıder-
SINNIS WIFT. VenNnn N1IC etwa der Arbeitgeber dem An-
gestellten das Ehrenwort abzwang, sondern cheser AaUus
freien Stücken selhst angeboten hat

Von kulturkämpferischer Seıte gehen Versuche Aau$S,
en Eıd überhaupt quszuscheıden un durch Handschlag.
el0DNIS ersetzen Als Folge dieser emühungen 1s1
eiIN sreulıcher Wirrwarr EINSETISSCH Schwierigkeiten l

geben sıch mıt viıelen Konfessionslosen, dıe den Ekud auc|!
dort ablehnen Gesetze och vorgeschrıeben 1ST
Schwierigkeiten ergeben sıch weıters WEeNnN A BEl euge SICH
welgert, den Eıd die an Ireimaurerıschen
Rıichters abzulegen, WI1Ie 1es VOT19€S Jahr ı Wien vorkam.
Zu olchem ehnen WAarTe der Zeuge ohl ach SE1INEIN!
Gewilssen, aber nıcht ach dem Staatsgesetze befugt, as.
WIe erwähnt, en KEıd verlangt, Her SE1INEN Kern über-
sieht Daher wıird auch dem Konfessionslosen der Eud N1IC
erlassen. er Rıchter hılft sıch meist dadurch, daß 61
denselben anhält, hel dem Wesen-:ZU schwören, welches
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ET sıch nach seinen feligiösén Begriffén als ott vorstellt,
nd Kreuz und Kerzen entiern AHeın selbst dieses ıttel
versagt be1l Leuten, die überhaupt weder eın dogmatisches
och eın undogmatisches OCASTLES Wesen anerkennen.
Selbstverständlich ördert das Streiten un Feilschen, das
In solchen Fällen geü wiırd,;, keineswegs das gerichtliche
Ansehen 1m allgemeiınen un
besonderen.

die Wahrheitserinrgex\*ung im

Der Vollständigkeıt Kalben se1l angeführt, daß ach
UNSeTeEMN Gesetze Mennoniıten un andere „Relig10ns-
partejen , Quäker, dıe nach iıhrem Glauben en Eud
Tür unerlauhbt halten, ıhr Wahrheitsversprechen mıiıt einem
Handschlag abgeben können, daß Protestanten 1elveti-
scher Konfession der Eıd ohne erzen und Kreuz ahzu-
nehmen ist, daß Israelıten bel der Eıdesleistung das aupt
bedecken un die rechte Hand uf die Jhora, zweıtes
Buch Moses, Kapıitel, /. Vers, legen sollen un daß
S für die Mohammedaner eın el
Fıdesritual besteht. geri<;htliphes

Schlımmer och qals die erwanhnnte Ungleichmäßigkeit,
die heute das (xesetz selbst be]l der Wahrheitsbekräftigung
iurch Katholiken un Christen überhaupt zuläßt, ja
vorsieht, wiıirkt die Gleichgültigkeit, 1n der der Eıd eute
oft abgenommen un geleistet wiıird. Es ıst angesichts
olcher Geschäftsmäßigkeıt, dıe die ursprüngliche Be-
deutung des Eıdes vollständig verwischt, ZuUu begreifen,
WeNN INnan versuc_ht‚ dıe Erinnerung den relıgı1ösen
nhalt wıeder: wachzurufen. Im vorigen Jahrgang des
„Korrespondenzblattes für den katholischen Klerus“ Wurde:«
vorgeschlagen, den Eıd wleder In die an eines Priesters
ablegen lassen.: Dieser Vorschlag würde auf alte Ge-
bräuche zurückgreifen. och das preußische Landrecht
1794) gestattete hel Abnahme eINeESs es die Anwesenheit
e1ines Geistlichen der betreffenden Konfession. Alleın qut
solche Art annn eute das erstrehte Ziel nıcht ‚erreicht
werden. Abgesehen davon, daß azul eiINne: (Gresetzesände-
LUNG nötig wäre, daß WIr Qgar N1IC SECENUS Priester hätten,

dıeser PIhcht genugen, daß sich Schwierigkeiten
ergäben, WEeNN etwa eın Nichtkatholiık in einem rte be-
eıdigt werden sollte, In dem NUr katholische Geistliche
wirken, ıst unsere Zeıt Förmlichkeıiten un Ritualen
ziemlich abhold Be1l Gläubigen ware dıe Anwesenheit elines
Priesters meıst überflüssıg, be1ı Ungläubigen würde S1e
SewÖOhnlich überhaupt nıchts Tuchten nd manchmatl

das Gegenteil der beabsiıchtigten Wiırkungen, nAam-
ıch Irotz und Erbitterung, hervorypfen.
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Die Tatsaéfie‚ vdaß heute weite Kreise das Wesen des
Eıdes nıcht mehr verstehen, wiırkt uch in ‚anderer _ Hın-
S1IC verhängni1svoll un verwirrend. Wır fassen die Be-
deutung  e des es oberflächlich und unrichtig auf, wır
TAachten ıh auf der einen Seıte auszuschalten und durch
weltliche Beteuerungen zu ersetzen, un wir erweltern aui
der anderen sSe1ın Anwendungsfeld., Ich rede hier weniger
VO  —; (resetzen, die den KEıd auf Rechtsgebieten zulassen,

CT bisher nicht oder 1Ur selten vorgeschrieben wurde
(Verwaltungsrecht, Börsenschiedsgerichte), als davon, daß
dıe gesteigerte Prozeßsucht die Anwendung prozessualer
Beweıismittel, darunter auch des Eıdes, steigert, und daß
schließlich angesichts des wachsenden : Mißtrauens, muıt
dem die Parteien einander VOTLT Gericht gegenüberstehen,
W1€e der Kleinlichkeitskrämereı mancher Vertreter der
Richter oit rsucht wiırd, ıde ber inge abzunehmen,
die ein ernstes, gewiıchtiges Beweismıittel weder O1
dienen och vertragen. Hıer rächt sich wıeder die Abkehr
VOIN religıösenegriffe, VO Religionsgebote, Gottes Namen
nicht eitel NEeENNEN., Wiırd der Eı1d uch 1ın Bagatell-
sachen geschworen, <oO_ wırd schließlıich selbst bagatel-
isl]ert un mıt dem Sinken der Ehrfurcht, die WITr VOol
iıhm empfinden sollen, sc}1winde_t‚ auch sein Wert und seii1c
Zuverlässigkeıit.

Es ist. mır h1ießiich aufgefallen, daß eute, die
aum gläubıg SINd, geradezu jeidenschaftlich selbst Vel-

langten, beeidet werden;: eute och ste VOT meinem
gelstigen Auge eine aufrechte Sozialıistin, die, als Zeugin
31 Ehescheidungsprozesse ihres Bruders einvernommen,
wiederholt den Richter anschrie: „Kerzen her, ich. wiıl|
schwören!“, und dahbel die Schwurfinger hob. Diese Leute
glauben bestimmt nıcht A Gott, also können S1e ıhn uc!}
nıcht als Zeugen anrufen.: Und doch wollen S1e schwören.
eht ın ihnen-noch eın KRest religiöser Gefühle oder Tassen
s1e ach dem hbekannten Erfahrungssatze, daß sich dor
der Aberglauhbe einstellt, WO der (Glaube verbannt WITC
den Eıd als geheimnisvollen wunderkräftigen Brauch au
oder flößen ihnen die Außerlichkeiten, das Bıld des
Gekreuzigten mıt en brennenden Lichtern, eu un
Ehrfurcht ein? Wer kannn die Frage beantworten”? A Öögensich Religionspsychologen mıt ihr befassen!

Mag sıch der Rıchter, der diesem Mißbrauc des Eıdes
entgegenarbeitet, NUr Von praktischen, prozeßökonom!-
schen Beweggründen leiten. lassen, wirkt doch auch

diese „Säkularısierung“ un Profanierung unseres
Schwures. Ich konntew mich Wigderhqlt davon überzeugen
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daß dort, wo _ der Rıchter en Zeugen oder die Parteir
zunächst unbeeıidet vernahm un sıch NUur die nachträg-
16 Beeidigung vorbehielt, W1Ie uch dort, qalle
Eidesanträge hıs qaut einen besonders wichtigen Zeugen
ablehnte, dıe Wahrheıt besser un gründlicher zutage
kam,. qls eine bedenkenlose Massenbeeidigung VOI -

SCHOMMEN wurde, und daß diese Aussonderung nd Be-
schränkung auch ihrén Eındruck auf dıe Zuhörer N1Cverfehlte.

Seelsorgli »hes Wirken kann schließlich durch geWisse
Formen relig1öser Neurasthenie und Hysterıe ausgelöst
werden, dıie sich beım - Abverlangen, Leisten‚ sow?eweigern von Eiden oflfenbaren

Den Meinungszwiespalt, en die unklare, ja u'né
richtige Stellung des Eıdes erzeugt hat; gewahren WIr AaUus

folgender Einzelnheit. ast gleichzeıtig erschienen ıIn der
deutschen Strafrechtslıteratur ZWel Aufsätze ber die
Zunahme des Meıineıdes. Ein Verfasser kam em
Schlusse, daß der Meineid milder bestra werden S{0)
qls bısher, der andere verhoffte sich VO  —> schärferem N OTr-
gehen eine Besserung. Dies rklärt sich vielleicht nıcht
UT AaUus der Verschiedenartigkeit der Ansichten, sondern
auch auUus der Verschiedenartigkeit des Diıenstortes der
Verfasser. Eın Rıchter, der vorwlegend miıt glaubenslosen
Großstadtverbrechern tun hat, denen der Gottesbegriff
rem ist, kann NC den strengen Maßstab anwenden,
der selnem Amtsgenossen usteht, welcher In einer gläubl-
Sen Gegend, die den BegrIiff des 1  es och inne hat ıın
den Meıine1id qals schwere Sünde verurteut, einen Misse-
ater aburteilt, welcher TOTZ Kenntnis der Heıligkeıt
des Eides aus Gewinngier oder Furcht VOTL Schande falsch
Sgeschworen hat Selbstverständlich kann uns eine olche
Ungleichheit der Behandlung keineswegs befriedigen.

Es ist uch gew1ß kein gesunder Zustand und ördert
nıcht die chtung vor diesem Beweismittel, WENN schließ-
ıch Rechtsanwälte mitunter des langen erörtern, ob eın
bestimmter Kıd verpflichte, ob sich nıcht vielleicht NUr
qaufi estimmte Punkte einer Zeugen- der Sachverstän-
digenaussage beziehe. In olchen Fällen wiıird nämlıch die
Unwahrheit gla zugegeben; allein der Sprecher versucht
Wl1der hesseres Wissen mıt größerer oder geringerer Ra-
bulistik die UÜberzeugung wecken, daß AaUSs eiınem be-
stimmten Grunde dıie Strafbarkeit ausgeschlossen sSe1

Bé1;eiteten' diese Übelstände bloß dem gerichtlichen
Verfahren Unzukör'fimlichkeitgn_‚ dann _ Wä1fg eine brpiteNS
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Darstellung ıIn der „OQuartalschrift” kaum am 'Platze.i Alleiri
S1Ee drücken den Eıd auft dıie ufie ırgend. eines gleich-
gültıgen prozessualen Feststellungsmittels era WIT he-
trachten ıh ann auch außerhalb-des Gerichtes als eine
reın staatlıche, gesellschaftlıche Förmlhlichkeıit un Vel-

DESSCH seinen lıturgıschen harakter Darum ollen sich
uch kirchliche Kreıise mıt dıiıesem Verftfalle befassen,
immer angeht, auf den relıgıösen Inhalt des es
hinweılsen un sıch dafür einsetzen, daß er 1Ur 1n ge-
bührender Korm un NUr bel gebührender Gelegenheıt
gefordert un geleistet wIrd. orträge her echts- un
Bürgerkunde ermöglıchen gelegentlich de;‘artigel—linweise.

I1
Mindert die allgemeıne religiöse Gleichgültigkeit, die

gesunkene Wahrheıitsliebe, dıe urc das (zesetz selbst
bewirkte Verwırrung das Verständnis des Eides un damıt
seilne Brauchbarkeıit, beschleunıgen noch ein1ge Dmn-
stände diesen Nıedergang.

Ich ]1er einmal den Mißbrauch, der VO  en Staats-
1m Kriege aıt dem Eıde getrıeben wurde, indem

hbeı zanlreıiıchen Vorratsauinahmen, bel den profansten
Anlässen eidesstättige Erklärungen vorgeschrieben und
ıde abgenommen wurden. Gleich verwerllich ist C
WEeNN die Richtigkeit ONn Steuerhbekenntnissen durch
ıde erzwingen nd erhärten ıll Eın christlıcher aa
mMu seine bürger qauft andere Weise ZUTrF Steuermoral e_

zıehen; un ist nıcht christlıch, ann darf G och
weniger plötzliıch . eın relig1öses Beweismittel einführen,
WO sıch davon einen Vorteıil rhofft, plötzlich den (zott
anrulfen, den Sonst leugnet. undwesen, dasBedenklıich ist ferner das Geheimb
heute wıeder üpplg gedeıht. Verschiıedene Verbrecher- oder
politische Geheimgesellschaften verpflichten ıhre Miıt-
jeder durch Eıd oder durch eine Formel, die ZWar nıcht
den Namen (Grottes enthält, aqahbher doch einem ıde äahnelt
Dadurch wird nıcht NUur der Eıd einer gewöhnlichen
SaCcNe gemacht, dadurch wırd N1IC 1Ur In den Mitgliedern

zumal WEeNnNn Jugendliche sınd der Eındruck
geweckt, daß H16 einen Eıd heimliche, verbotene, ja
verbrecherische inge gedeckt werden können. Die
schliımmste Gefahr sehe ich darın, daß dort, ein
Verschworener einen gerichtlichen Eıd ablegen soll, Was

gar nıcht selten vorkommt INan en d die deut-
schen Fehmeprozesse der Gegenwart ! meist eher



En  A

ei11eri ge'richtlichén Meineid <chwören als (n  seinen Bundes-
e1d brechen wırd1!)

Wır zommen 1er quf einige “andere | unerftéul(iéheErscheinungen der Gegenwart. Sportehre und politischeEhre überwuchern heute oft dıe allgemeine Menschenehrend mancher biegt selbst unter. Kıdespflicht dıie
Wahrheit, u11n seiner vermeımntlichen Freundespflicht und
bundespflicht: genugen. Ich war beı einer Jugend-gerichtsverhandlung, dıe durch eıine Rauferel zwischenZwel Fußballvereinen hervorgerufen worden. war. Man
brauchte Sar nıcht dıe Vereinsabzeichen un Vereinsfarbender (durchwegs beeıdeten) Zeugen anzusehen. Man konnte
schon AdUS ihren Aussagen cdıie Vereinszugehörigkeit er-
schließen. Und dabei Warl offenkundig, daß viele Zeugentalsch geschworen hatten. Ihr Idol ıst nıcht mehr das Kreuz,sondern der Fußball, ihr Sportplatz rsetzt die Kırche.
Noch auffälliger äßt sıch 1eSs bei Streitigkeiten zwischenMıtgliedern verschieden gelärbter polıtischer Urganisa-tıonen nachweısen. Der Grazer Strafrechtslehrer Dr AdolfLenz 1at 1n seinen krıiminalbiologischen Vorlesungen dıe
Kindrücke 1N- un ausländischer Beobachtungen dahin
zusammengefaßt, daß weiten Menschenschichten, die heute
der Religion entiremdet sInd, die Politik ZzZum Glaubens-
bekenntnis geworden ist, daß S1e ıhre Führer gleich Heıli-
>  ©  Ch verehren und deren unsche gleich Kırchengebotenerfüllen Das außert sıc auch beı gerichtlichem i1deIch wohnte einer zıyılgerichtlichen Verhandlung:einen Weichenwärter &. der laut Klage durch voerschrifts-
wıdriges Herablassen des Bahnschrankens e1IN Lastautoschwer beschädigt Diıie Kollegen des Beklagten, dieals Zeugen In Betracht kamen, waren seine Parteigenossen.Das Gericht hatte den KEındruck, daß S1Ee ‚urchwegs einenTalschen Eı1ıd geschworen hatten, u - den Beklagtenentlasten. Freılich heß sich
heit nıcht erwelsen.

1es infolge ihrer .Ges_cfilossen—
Nen. niéht ifamer wanWır dürfen jedoch bei soléhen Fä

bewußten eineıd denken. DIie Leidenschafrt, mıt der sich
viele oberflächliche, innerlich leere Menschen der Politik
und dem 5Sporte un äahnlıchen Kulturtätigkeiten ver-
schreıben, 1äßt S1e olt dıe Vorgänge gar nicht richtig be-
obachten Von vornherein steht bel ihnen fest, daß ıhr
Verein, Inr Freupd 1m Kechte, der Gegner : ım Unrecht

Bei einem } ugéndgericht_sprozesée ( kam _zufage‚ daß 1in Student
(19; der eiIn fünfzehnjähriges Mädchen vergewaltigt . hatte, diesem dasEhrenwor{ (1) abnahm, den Vorfa_lll geheim halten

„Theol.-prakt. Quartalschrift“. 1928



A  sein müsse, oder sie suégeriefen sich diese Ansicht sé3fort  nach‘ dem Geschehnis und stellen sie sogar in festem  Glauben unter Eid. Allerdings wird unser‘ Problem durch  diese Tatsache noch verwickelter. Gewiß würde vor einem  Eid, der im vollen Bewußtsein seines Wesens geleistet  wird, mancher Irrtum zerfliegen wie der Nebel im Sonnen-  lichte. Allein wir haben dem Aar, der sich zum Himmel  schwingen soll, die Schwingen gebrochen.  _ Eine ähnliche - Selbsttäuschung habe ich in Bauern-  prozessen wahrgenommen. MHier spielt neben starkem  Sippenbewußtsein auch der Umstand mit, daß für den  Landwirt bei dem heutigen Daseinskampfe ein Prozeß  vielfach die Frage des Seins oder Nichtseins bedeutet.  Im Bewußtsein dieser Tatsache oder unter der suggestiven  Kraft derselben wird dann manches beschworen, was nicht  der Wahrheit entspricht. Bei einem Bauernprozeß war  festzustellen, ob eine Übergabserklärung im Stalle oder  in der guten Stube geleistet worden war. Für diesen ein-  fachen und durchsichtigen Tatbestand führte jede Prozeß-  partei ein Dutzend Zeugen aus ihrer Verwandtschaft. Und  die Aussage/des Sippendutzends A stand haarscharf gegen  die des Sippendutzends B. Die eine Hälfte hatte falsch  geschworen. Welche, ließ sich bei d  €  er betreffenden V er—  handlung nicht feststellen.  Angesichts solcher Ersc  heinungen kann man von einer  Rückbildung des Zeugensystems zum System der mittel-  alterlichen Eideshelfer sprechen. Die Zeugen bestätigen  nicht mehr die Wahrheit einer Sache, sondern 'nur ‚die  Vertrauenswürdigkeit „ihrer“ Prozeßpartei und deren ver-  meintliches Recht. Selbstredend widerspricht eine solche  Auffassung 'den gesetzlichen Vorschriften und erschwert,  ja vereitelt. die Wahrheitsfindung. Es kehrt jener rohe  Zustand zurück, der gerade mit Hilfe des kanonischen  Rechtes überwunden woerden ist!  Noch andere Umstände gibt es, die den Schwörenden  im einen Widerstreit mit seinem Gewissen bringen. Machen  es unsere wirtschaftlichen Nöte nicht einem Familienvater  schwer, gegen seinen Arbeitgeber auszusagen, wenn er  weiß, daß ein ungünstiges Zeugnis Anlaß zu seiner Kündi-  gung geben wird, und daß ihm dann vermutlich weder  der Staat noch der Prozeßgegner, dem seine Aussage  genützt hat, ein .neues Brot verschaffen wird? Selbst-  verständlich hebt diese Erwägung die Verantwortlichkeit  des Meineidigen weder vor menschlichem noch göttlichem  Rechte auf, allein keinesfalls darf derjenige, der über solch  einen Unglücklichen urteilt, diese Tatursache mißachten.sein musSe, oder e suégerieren sıch diese Ansıcht sé3fort
ach dem Geschehnis und stellen sS1e 1n -testem
Glauben unter Eıd Allerdings wıird unser‘ Problem durch
diese Tatsache noch verwiıickelter. Gew1ß wurde VOL einem
Eıd, der 1mM vollen Bewußtsein se1lnes Wesens geleistet
wIird, mancher Irrtum zerfliegen wI1e der Nehel 1mM Sonnen-
lıchte. AHeın WIT en dem A ATı der sıich Z Himmel
schwingen soll, dıe Schwingen gebrochen.

Fıne äahnlıche Selbsttäuschung habe ich In Bauern-
pProOZEeSSCH wahrgenommen. Hıier spielt neben starkem
Sippenbewußtsein auch der Umstand mıt, daß für en
Landwirt hbei dem heutigen Daseinskampfe ein Prozeß
vielfach dıe rage des Seins oder Nichtseins edeute
Im Bewußtseim dıieser atsache oder unter der suggestiven
Kraft derselben wıird dann manches beschworen, Was nicht
der Wahrheıit entspricht. Bel einem Bauernprozeß /ar

festzustellen. ob eıne Übergabserklärung ım Stalle oder
1N der uten Stube geleistet worden war Für diesen ein-
achen un durchsichtigen Tatbestand iuhrte jede Prozeß-
parteı eın Dutzend Zeugen AaUS ihrer Verwandtscha{it. nd
dıe Aussage/des Siıppendutzends stand haarscharf SgeSCH
die des Sippendutzends Dıe eine äalfte hatte falsch
geschworen. Welche, heß sıch he1 hbetreffenden V91‘—handlung nıcht feststellen

Angesichts olcher Eirsceheinungen kann an HVOH einer
Rückbildung des Zeugensystems ZU System der mittel-
alterlichen FKıdeshelfer sprechen. Die Zeugen bestätigen
nıcht mehr dıe Wahrheıt einer ache, sondern . dıe
Vertrauenswürdigkeıt „ıhrer. Prozeßparteı und deren Xi
meintliches ( Selbstredend widerspricht eıne solche
Auffassung den gesetzlichen Vorschrıften un erschwert.
ja vereıitelt dıe Wahrheıitsfindung. Es kehrt jener rohe
Zustand zurück, der gerade mıt Hılfe des kanonischen
Kechtes überwunden werden ist)

och aqandere mstände gıbt © die den Schwörenden
im einen Wiıderstreıit mıt seiınem Gewissen bringen. Machen

uUNSeIeE wirtschaftliıchen oOte nıcht einem Familienvater
schwer, seınen Arbeitgeber auSZUSaQgCN, E

weiß, daß ein ungünstiges Zeugn1s Anlaß Z seıner KündI1-
>  o  ung geben WIrd, un daß ıhm dann vermutlich weder
der aa och der Prozeßgegner, dem seıne Aussage
genutzt hat., eın NEeEUES rot verschaffen wırd? Selbst-
verständlıch heht diese rwägung die Verantwortlichkeit
des Meine1ldigen weder VOI menschlichem noch Söttliıchem
+Aechte aufT, alleın keinesfalls darf derjen1ıge, der über solch
einen Unglücklichen urteılt, dıese Tatursache mıßachten



och éifien anderen Rückschriıtt au‚fgegebefien
Rechtsauffassungen nehmen WITL wahr: Es mehren sıch
dıe a  ©: daß derjenige, dem eiıne Aussage schadet, den
Zeugen. hinterher schädigt, 19, daß schon DOI' der Ver-
handlung verlauten 1äßt, werde demjenıgem, der gegen
hn ZCUSECN sollte, das Haus anzüunden oder den Schädel
einschlagen. Der aa vermag keineswegs solche UÜbeltat
immer. verhindern. Und gewahren WIT eutie celbst

da ß hbeeidetebel dummen Ehrenbeleidigungen,
Zeugenaussagen sehr zurückhaltend un unvollständiıg ah-
gegeben werden, da ß sıch der euge TOLZ selnes Ver-
sprechens,; die vyolle Wahrheıt 9 an orgänge naicht
erınnern ı1l Nıicht iImmer trıfft sich wW1e ın em ehben
verhandelten Weinprozeß Pezzı, daß die Zeugen, auf _ die
sıch der Angeklagte: beruft, 1n anderen Staaten wohnen
und unter dem Drucke des Eıdes ann die VOo Wahrheıt
kundtun D)Das alte eCc kannte angesichts des rach-
süchtigen, gewalttätigen Angeklagten den Urfehdeschwur.
Der Verurteilte mu einen Fıd leisten, die Strafe weder
Al dem Rıchter noch den sonstigen Personen, die beım
Verfahren mıtgewirkt hatten, rächen. Wır sind auf
einem. äahnhlichen Tiefstand des Rechtsempfindens AaNQE-
ang Freıilich wurde aus den erwähnten Gründen eute
auch ein Urfehdeschwur wen1g Übeltat verhindern.

Wıe sehr das Ansehen des Eıdes gesunken 1ST, SE-
wahren WIT schließlich eım sogenannten OÖffenbarungSs-
eld, den der zahlungsunfähige Schuldner leistet. In der
Praxis kann INa  aın sehen, wWw1e geschäftsmäßı1g nach-
gesprochen wIırd, w1e 1: dem Schwörenden selten mehr
gılt als eine Unterschrift unter eın belangloses Schreiben.
Und in der T’heorte hat ıhn eın Wiener Rechtsanwalt schon

Jahren qals eın „moralısches Pressionsmittel für SE-
wissenhafte aturen“ bezeichnet und damıt ZUIN Aus-
druck gebracht, daß mindergenaue Menschen ıhn ohne
allzu sroße Skrupel leisten.

Wır _können gerade beım ÖIfenbarungseid V eihen
gewlssen Formalismus nachweısen, der dem Wesen des
Kıdes wıderspricht. Er dartf nämlıch Nur 1n dıe ände
eines Rıchters abgelegt werden. Nımmt ıhn eın Gerichts-
beamter ab, gılt qals N1IC geleistet und zieht keine
Straffolgen nach sıch, selbst eın Meine1d ware.
Auch bel anderen Anlässen SeEeLZ sıch das eCc In 1der-
Spruch mıt der ora un drückt adurcn den Wert der
Wahrheit era CI es verkündet, daß alles, auchdie srößte Unwahrheit behauptet werden üurfe, soferne

zein ngeis ver yangt wiırd, oder daß Nan ZWAaT als



f eu9é: Verpflichtet sel, die 'W;ahrheit sagen, nicht ber
als Angeklagter. dıe moralıische Gerechtigkeit wieder
dadurch hergestellt wird, daß INan das Geständnis qals
Milderungsgrund aufnahm, bleibe dahingestellt. Gerade
solche "Tatsachen, die die Unvollkommenheit des mensch-
lıchen Rechtes erweisen, Jassen das göttliche Gesetz
als unentbehrliche Ergänzung, qals unerläßliches Gorrigens
hochschätzen un zeigen uUuNs en verbrecherischen Wahn-
SINN, ohne eın Sıttengebot, das den Menschen uch dort

Rechten veranlaßt, WO Br keinen irdischen wang
Türchten braucht, dıe beherrschen ZU wollen.

Die Außerlichkeit, aıt der eute viele ıde geleıstet
werden, ZeIS sıch schließlich ın - der au{ das Sensationelle
berechneten, VOTL dem Spiegel einstudierten altung, dıe
manche Prozeßparteı etwa 1ın sgroßen Scheidungsprozessen
hbeı der Eidesabgabe einnimmt, zeıgt sıch he1 IN Eides-
form gekleıdeten eklamatıonen, W1Ie WIT eine solche jüngst
1mM Prozesse Marek hörten. In solchen Fällen wird die
sottesdienstliche Handlung, als die sich der Eıd darstellt,

Komödıie, eın Zeıiıchen, daß das Bewußtsei‚n semnes

Wesensy verlqren _ ıst
I1LL 7 Ösé‘f Meili‚ hat VOFFEın Schweizer 1  P/riester‚ Dr ‘j Ür.

7We]1 Jahren eine Dissertationsschrıft über „Die Bewels-
Te des kanonischen Rechtes“ verfaßt (Verlag Ferdinand
Schönıngh, Paderborn). Eın Abschnitt des gründlichen
Werkes, das nebenbeı reiche Ausblicke quf das weltliche
Prozeßrecht bhıetet, ıist. dem ıde gew1ıdmet. s  1E ec
sagt_ der Verfasser, daß zum Eide dıe Beziehung auf ott
gehöre und daß diese en Modernen Schwierigkeiten be-
reıtet, weswegen sS1e neben dem relıqgiösen einen 7zipılen
Kıd einführten. „Der zıyvıle KEıd enutz eine Beteuerungs-
formel hne Beziıehung qauft ott un stellt sich trotzdem
In seiner Rechtsfolge dem wahren Eide gleıchZeuge verpflichtet sei, dié Währhéit zu sä'gel'1, n"icfi£ aber  als Angeklagter. Ob die moralische. Gerechtigkeit wieder  dadurch hergestellt wird, daß man das Geständnis als  Milderungsgrund aufnahm, bleibe dahingestellt. Gerade  solche Tatsachen, die die Unvollkommenheit des mensch-  lichen Rechtes erweisen, lassen uns das göttliche Gesetz  als unentbehrliche Ergänzung, als unerläßliches Corrigens  hochschätzen und zeigen uns den verbrecherischen Wahn-  sinn, ohne ein Sittengebot, das den Menschen auch dort  zum Rechten veranlaßt, wo er keinen irdischen Zwang  fürchten braucht, die Welt beherrschen zu wollen.  Die Äußerlichkeit, mit der heute viele Eide geleistet  werden, zeigt sich schließlich in der auf das Sensationelle  berechneten, vor dem Spiegel einstudierten Haltung, die  manche Prozeßpartei etwa in großen. Scheidungsprozessen  bei der Eidesabgabe einnimmt, zeigt sich bei in Eides-  form gekleideten Deklamationen, wie wir eine solche jüngst  im Prozesse Marek hörten. In solchen Fällen wird die  gottesdienstliche Handlung, als die sich der Eid darstellt,  zur Komödie, ein Zeichen, daß da'sfl Bew_uß1;s‚ei‚p seines  Wesens verlqren_ gegangen ist..  II  >J(’)s'e‘f> Meili‚ hat vor  Ein Schweizer P/riester‚ Dr ‘jur.  zwei Jahren eine Dissertationsschrift über „Die Beweis-  lehre des kanonischen Rechtes“ verfaßt (Verlag Ferdinand  Schöningh, Paderborn). Ein Abschnitt des gründlichen  Werkes, das nebenbei reiche Ausblicke auf das weltliche  Prozeßrecht bietet, ist dem Eide gewidmet. Mit Recht  sagt der Verfasser, daß zum Eide die Beziehung auf Gott  gehöre und daß diese den Modernen Schwierigkeiten be-  reitet, weswegen sie neben dem religiösen einen zivilen  Eid einführten. „Der zivile Eid benützt eine Beteuerungs-  formel ohne Beziehung auf Gott und stellt sich trotzdem  in seiner Rechtsfolge dem wahren Eide gleich ... Solche  Sätze bedeuten keinen Eid, weder nach göttlichem noch  nach kirchlichem Recht, und kein Privatvertrag vermag  sie dazu zu stempeln, wie das auch kein Staat vermag.‘“")  Meili kommt auf die verschiedenen Schwierigkeiten zu  sprechen, die diese säkularisierende Auffassung des Eides  der modernen Rechtswissenschaft bietet und berichtet,  daß heute manche Prozessualisten‘ den Eid überhaupt  nicht mehr als Beweismittel, sondern nur als Feststellungs-  akt anerkennen. — Will man nur den z'ivilen Eid belassen‚  1 Wir haben älso hier einen Religionsersatz vor uns, ähnlich den  „.‚Sonntagsfeiern‘“ und ‚,Gottesdiensten““ n_äonistisch—freigeistiger Kreise.  S  BSolche
AtzZe edeuten keinen Eıd, weder nach göttliıchem noch
ach kirchlichem eCc un eın Privatvertrag vermag
s1e DA stempeln, W1e€e das uch eın aa vermag. "*)
Meıli zommt qaut dıe verschiedenen Schwierigkeiten zu
sprechen, dıe Adiese säkularisierende Auffassung des es
der modernen Rechtswissenschaft hlıetet nd berichtet,
daß eutfe manche Prozessualısten  den Kıd überhaupt
nıcht mehr als Beweismittel, sondern NUur qls Feststellungs-
akt anerkennen. ZAAAANE INa 1U den zıvılen Eıd belassen,

Wir haben 1s0 hier einen Religionsersatz VOTL UuNs, äahnlich den

„.Sonntagsfeiern‘“‘ und ‚,‚ Gottesdiensten‘‘ monistisch-freigeistiger < reise.

E
S a AAı Va



OB

dann ist. es I} der - Ördnung, wenn INan séinen BeweisWért
möglıichst gering einsetzt. auch ihm gegenüber dıe freıe
Beweiswürdigung ım weıtesten Umfange zuläßt. Nur sol!

Vermeidung der Mißverständnisse und Halbheıiten,
miıt denen wır UDNS eute eingehend befaßt haben, das S
Wort E1 durch .. Gelöbnıs“ oder „Wahrheitsversprechen“
ersetzt, SEA der religıösen Zeremonie allgemeın der . eın-
fache Handschlag eingeführt werden. Bel diesem Stande
der Dinge wäre annn eın Abschnitt in unserer Prozeß-
geschichte abgeschlossen und eın eroiIine worden. s
Der Wahrheitsfindung, und damıt dem Rechte dienlicher
scheint INır der umgekehrte Weg, nämlıic  .beımW1e beım Gesetzgeber dıe Erinnerung an den uUursprung-
lıchen relıg1ösen Sınn des Eides zu wecken. Freihich vermasdies cdıe Kechtspflege nicht qglliein zu tun, Sie bedari£ azZu
der Hiılfe aller reise, ‘ denen Sittli.chkgi‘t und ‚ Glalubg AHerzen liegen.

Nicht dadurch eIleibhtern WITr den  „ Menscf1én die
Zeugnispflicht, daß WIr ıhnen vorsagen, sS1e müßten
mıt der Wahrheit nicht SO genau nehmen, daß WITr ihnen
en allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfer möglichstweıt aus den Augen stellen, :sondern dadurch, daß WIFr
ıhr- Gewissen nd ihre Verantwortungsfreudigkeit stärken.Und immer wahr bleibt der Satz: den UuNSser. Dichter Paul
eller 1M Anschluß eine Meineidsschilderung seinem
herrlichen Romane DE Heimat“ eingefügt hat, daß den E anutzlosen, törichten Kampf mit der furchtbaren “Furie
die das oOse Gewissen :  3 qauf. dıe iDauer eın €rlıcher besteht, wenn nıcht die starke, heiılıge Gnadenhand

{l Z  ZGrottes dıe eiser en Krallenfinger mächt:g un linde ausden }‘J>I_ut_e'n‘('ien" Schultern JöstLE  E  S  E  D  dann ist es in der -'Ofrdming‚ wenn man seinen B‚eWeiswel ';rj;  möglichst gering einsetzt, auch ihm gegenüber die freie  Beweiswürdigung im weitesten Umfange zuläßt. Nur soll  zur Vermeidung der Mißverständnisse und Halbheiten,  mit denen wir uns heute eingehend befaßt haben, das  Z%  Wort „Eid“ durch ,Gelöbnis“ oder „Wahrheitsversprechen“  ersetzt, statt der religiösen Zeremonie allgemein der.ein-  fache Handschlag eingeführt werden. Bei diesem Stande  der Dinge wäre dann ein Abschnitt in unserer Prozeß-  geschichte abgeschlossen und ein neuer. eröffnet worden.  ‘%  Der Wahrheitsfindung, und damit dem Rechte dienlicher  scheint mir der umgekehrte Weg, nämlich beim Volke  wie beim Gesetzgeber die Erinnerung an den ursprüng-  lichen religiösen Sinn des Eides zu wecken. Freilich vermag  dies die Rechtspflege nicht allein zu tun, sie bedarf dazu  der Hilfe aller K  x  -  S  reise, denen Sittliphkgit und lealubg am  Herzen liegen.  €  Nicht dadurch. er  leichtern . wir den l; ‚Merjschén— die  x  Zeugnispflicht, daß wir. ihnen vorsagen, sie müßten es  mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, daß wir ihnen  den allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfer möglichst  weit aus den Augen stellen, sondern dadurch, daß wir  ihr Gewissen und ihre Verantwortungsfreudigkeit stärken.  Und immer wahr bleibt der Satz, den unser. Dichter Paul  Keller im Anschluß an eine Meineidsschilderung seinem  herrlichen Romane „Die Heimat“ eingefügt hat, daß den  %  nutzlosen, törichten Kampf mit der furchtbaren Furie  z  die das böse Gewissen heißt, auf die Dauer kein Sterb-  licher besteht, wenn nicht die starke, heilige Gnadenhand  n  %  Gottes ‘die eiser  7  ıen Krallenfinger machh  }  g und 1igde‚ aUs  2  &.  den4b}lut_eirjgjleflf Sphillteri\l lOSt Z  e  £  N  — Pastoral-Fälle. ——  .  >  — 1 (Irregularitas ex defeetu corporis.) Der R  E  i  M  e  folgender Kasus zur Lösung eingesandt:.  .  x  S  édaktion Wul‘dé.  x  Kapla  S  Otto leidet an folgendem Übel: Er  \.%(;ermag 5ft„éi*  ä;  bei der Kommunion das heilige Sakrament, sc. die species panis,  nicht zu genießen. Er hat, wie die ärztliche Untersuchung  ergab, im Hals eine kleine Grube oder Furche; wenn sich die.  S. species in selbe hineinlegt — (es kommt vor, daß er dies  nicht. einmal bemerkt,. bezw. fühlt) —, so genügt zwar der  ?  kleinste Husten, die s. species wieder in den Mund zu bringie_n'„  aber sie hinabzuschlingen, bringt er nicht zustande, da sie immer  wieder ‚im Grübchen liegen bleibt. Auch der Genuß ss. san-  guinis und ‚ der äblfif_?i__0‚ ‚hirl.fti mCht D  T  s  S  efrk Gépug gehngt éfter_s‚—„LE  E  S  E  D  dann ist es in der -'Ofrdming‚ wenn man seinen B‚eWeiswel ';rj;  möglichst gering einsetzt, auch ihm gegenüber die freie  Beweiswürdigung im weitesten Umfange zuläßt. Nur soll  zur Vermeidung der Mißverständnisse und Halbheiten,  mit denen wir uns heute eingehend befaßt haben, das  Z%  Wort „Eid“ durch ,Gelöbnis“ oder „Wahrheitsversprechen“  ersetzt, statt der religiösen Zeremonie allgemein der.ein-  fache Handschlag eingeführt werden. Bei diesem Stande  der Dinge wäre dann ein Abschnitt in unserer Prozeß-  geschichte abgeschlossen und ein neuer. eröffnet worden.  ‘%  Der Wahrheitsfindung, und damit dem Rechte dienlicher  scheint mir der umgekehrte Weg, nämlich beim Volke  wie beim Gesetzgeber die Erinnerung an den ursprüng-  lichen religiösen Sinn des Eides zu wecken. Freilich vermag  dies die Rechtspflege nicht allein zu tun, sie bedarf dazu  der Hilfe aller K  x  -  S  reise, denen Sittliphkgit und leade am  Herzen liegen.  €  Nicht dadurch. er  leichtern . wir den l; ‚Merjschén— die  x  Zeugnispflicht, daß wir. ihnen vorsagen, sie müßten es  mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, daß wir ihnen  den allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfer möglichst  weit aus den Augen stellen, sondern dadurch, daß wir  ihr Gewissen und ihre Verantwortungsfreudigkeit stärken.  Und immer wahr bleibt der Satz, den unser. Dichter Paul  Keller im Anschluß an eine Meineidsschilderung seinem  herrlichen Romane „Die Heimat“ eingefügt hat, daß den  %  nutzlosen, törichten Kampf mit der furchtbaren Furie  z  die das böse Gewissen heißt, auf die Dauer kein Sterb-  licher besteht, wenn nicht die starke, heilige Gnadenhand  n  %  Gottes ‘die eiser  7  ıen Krallenfinger machh  }  g und 1igde‚ aUs  2  &.  den4b}lut_eirjgjleflf Sphillteri\l lOSt Z  e  £  N  — Pastoral-Fälle. ——  .  >  — 1 (Irregularitas ex defeetu corporis.) Der R  E  i  M  e  folgender Kasus zur Lösung eingesandt:.  .  x  S  édaktion Wur‘dé  x  Kapla  S  Otto leidet an folgendem Übel: Er  \.%(;ermag dft„éi*  ä;  bei der Kommunion das heilige Sakrament, sc. die species panis,  nicht zu genießen. Er hat, wie die ärztliche Untersuchung  ergab, im Hals eine kleine Grube oder Furche; wenn sich die.  S. species in selbe hineinlegt — (es kommt vor, daß er dies  nicht. einmal bemerkt,. bezw. fühlt) —, so genügt zwar der  ?  kleinste Husten, die s. species wieder in den Mund zu bringie_n'„  aber sie hinabzuschlingen, bringt er nicht zustande, da sie immer  wieder ‚im Grübchen liegen bleibt. Auch der Genuß ss. san-  guinis und ‚ der äblfif_?i__0‚ ‚hirl.fti mCht D  T  s  S  efrk Gépud gehngt dfter_s‚—„an

Pastoral-FälleLE  E  S  E  D  dann ist es in der "Ördnfing‚ wenn man seinen B‚eWeiswel ';rj;  möglichst gering einsetzt, auch ihm gegenüber die freie  Beweiswürdigung im weitesten Umfange zuläßt. Nur soll  zur Vermeidung der Mißverständnisse und Halbheiten,  mit denen wir uns heute eingehend befaßt haben, das  Z%  Wort „Eid“ durch ,Gelöbnis“ oder „Wahrheitsversprechen“  ersetzt, statt der religiösen Zeremonie allgemein der.ein-  fache Handschlag eingeführt werden. Bei diesem Stande  der Dinge wäre dann ein Abschnitt in unserer Prozeß-  geschichte abgeschlossen und ein neuer. eröffnet worden.  ‘%  Der Wahrheitsfindung, und damit dem Rechte dienlicher  scheint mir der umgekehrte Weg, nämlich beim Volke  wie beim Gesetzgeber die Erinnerung an den ursprüng-  lichen religiösen Sinn des Eides zu wecken. Freilich vermag  dies die Rechtspflege nicht allein zu tun, sie bedarf dazu  der Hilfe aller K  x  -  S  reise, denen Sittliphkgit und leaubg am  Herzen liegen.  €  Nicht dadurch. er  leichtern . wir den l; ‚Menschén— die  x  Zeugnispflicht, daß wir. ihnen vorsagen, sie müßten es  mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, daß wir ihnen  den allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfer möglichst  weit aus den Augen stellen, sondern dadurch, daß wir  ihr Gewissen und ihre Verantwortungsfreudigkeit stärken.  Und immer wahr bleibt der Satz, den unser. Dichter Paul  Keller im Anschluß an eine Meineidsschilderung seinem  herrlichen Romane „Die Heimat“ eingefügt hat, daß den  %  nutzlosen, törichten Kampf mit der furchtbaren Furie  z  die das böse Gewissen heißt, auf die Dauer kein Sterb-  licher besteht, wenn nicht die starke, heilige Gnadenhand  n  %  Gottes ‘die eiser  7  ıen Krallenfinger machh  }  g und 1ind_e aUs  2  &.  den4b}lut_eirjgjleflf Sphillteri\l lOSt Z  e  £  N  — Pastoral-Fälle. ——  .  >  — 1 (Irregularitas ex defeetu corporis.) Der R  E  i  M  e  folgender Kasus zur Lösung eingesandt:.  .  x  S  édaktion Wur‘dé  x  Kapla  S  Otto leidet an folgendem Übel: Er  \.uerm_ag dft„éi*  ä;  bei der Kommunion das heilige Sakrament, sc. die species panis,  nicht zu genießen. Er hat, wie die ärztliche Untersuchung  ergab, im Hals eine kleine Grube oder Furche; wenn sich die.  S. species in selbe hineinlegt — (es kommt vor, daß er dies  nicht. einmal bemerkt,. bezw. fühlt) —, so genügt zwar der  ?  kleinste Husten, die s. species wieder in den Mund zu bringie_n'„  aber sie hinabzuschlingen, bringt er nicht zustande, da sie immer  wieder ‚im Grübchen liegen bleibt. Auch der Genuß ss. san-  guinis und ‚ der äblfif_?i__0‚ ‚hirl.fti mCht D  T  s  S  efrk G@ean gehngt dfter_s‚—„(Irregularitas ex defeetu corporis.) Der
töolgender Kasus Zur Lösung eingesandt: edaktion \;vurdé

apla Otto leidet an folgendem Übel Er 'i(rermvagLE  E  S  E  D  dann ist es in der "Ördnfing‚ wenn man seinen B‚eWeiswel ';rj;  möglichst gering einsetzt, auch ihm gegenüber die freie  Beweiswürdigung im weitesten Umfange zuläßt. Nur soll  zur Vermeidung der Mißverständnisse und Halbheiten,  mit denen wir uns heute eingehend befaßt haben, das  Z%  Wort „Eid“ durch ,Gelöbnis“ oder „Wahrheitsversprechen“  ersetzt, statt der religiösen Zeremonie allgemein der.ein-  fache Handschlag eingeführt werden. Bei diesem Stande  der Dinge wäre dann ein Abschnitt in unserer Prozeß-  geschichte abgeschlossen und ein neuer. eröffnet worden.  ‘%  Der Wahrheitsfindung, und damit dem Rechte dienlicher  scheint mir der umgekehrte Weg, nämlich beim Volke  wie beim Gesetzgeber die Erinnerung an den ursprüng-  lichen religiösen Sinn des Eides zu wecken. Freilich vermag  dies die Rechtspflege nicht allein zu tun, sie bedarf dazu  der Hilfe aller K  x  -  S  reise, denen Sittliphkgit und leaubg am  Herzen liegen.  €  Nicht dadurch. er  leichtern . wir den l; ‚Menschén— die  x  Zeugnispflicht, daß wir. ihnen vorsagen, sie müßten es  mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, daß wir ihnen  den allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfer möglichst  weit aus den Augen stellen, sondern dadurch, daß wir  ihr Gewissen und ihre Verantwortungsfreudigkeit stärken.  Und immer wahr bleibt der Satz, den unser. Dichter Paul  Keller im Anschluß an eine Meineidsschilderung seinem  herrlichen Romane „Die Heimat“ eingefügt hat, daß den  %  nutzlosen, törichten Kampf mit der furchtbaren Furie  z  die das böse Gewissen heißt, auf die Dauer kein Sterb-  licher besteht, wenn nicht die starke, heilige Gnadenhand  n  %  Gottes ‘die eiser  7  ıen Krallenfinger machh  }  g und 1ind_e aUs  2  &.  den4b}lut_eirjgjleflf Sphillteri\l lOSt Z  e  £  N  — Pastoral-Fälle. ——  .  >  — 1 (Irregularitas ex defeetu corporis.) Der R  E  i  M  e  folgender Kasus zur Lösung eingesandt:.  .  x  S  édaktion Wur‘dé  x  Kapla  S  Otto leidet an folgendem Übel: Er  \.uerm_ag dft„éi*  ä;  bei der Kommunion das heilige Sakrament, sc. die species panis,  nicht zu genießen. Er hat, wie die ärztliche Untersuchung  ergab, im Hals eine kleine Grube oder Furche; wenn sich die.  S. species in selbe hineinlegt — (es kommt vor, daß er dies  nicht. einmal bemerkt,. bezw. fühlt) —, so genügt zwar der  ?  kleinste Husten, die s. species wieder in den Mund zu bringie_n'„  aber sie hinabzuschlingen, bringt er nicht zustande, da sie immer  wieder ‚im Grübchen liegen bleibt. Auch der Genuß ss. san-  guinis und ‚ der äblfif_?i__0‚ ‚hirl.fti mCht D  T  s  S  efrk G@ean gehngt dfter_s‚—„dftei‘ VE Eel der‘ Kommunion das heilige Sakrament, sc. die species panis,N1C zu genießen. Er hat, wıie _ die ärztliche Untersuchunga ım Hals 'eine kleine Grube oder Furche; - wenn sich die
Species 1n selhbe hineinlegt — (es kommt vOor, daß er dıesnıcht. einmal bemerkt, DeZW. fühlt) So genügt. ZWar der

kleinste Husten, die s. species wieder in den. Mund Zu bringen,aber sie hinabzuschlingen, bringt er nicht zustande, da s1e immerwieder :im Grübchen hegen bleibt. Auch der Genuß : ss. San-
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